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§ 50 StVollzG 
(Beteiligung an Stromkosten)

1. Eine für alle Elektrogeräte einheitlich 
geltende Stromkostenpauschale von 2 
€ pro Gerät, die sich in ihrer Begründung 
maßgeblich an den Gerätearten mit 
dem höchsten Energieverbrauch orien-
tiert, verfehlt den mit einer Beteiligung 
von Strafgefangenen an den von ihnen 
verursachten Stromkosten verfolgten 
Zweck und ist unverhältnismäßig. 

2. Eine Vereinbarung zwischen Straf-
gefangenem und Justizvollzugsanstalt, 
die auf eine solch willkürlich vorgenom-
mene Leistungsbestimmung gestützt 
ist, ist nichtig. Die Justizvollzugsanstalt 
kann aus einer derartigen Vereinbarung 
keinen Anspruch auf Zahlung einer 
Stromkostenpauschale herleiten. 

3. Infolge der Nichtigkeit der Vereinba-
rung besteht zwischen dem Strafgefan-
genen und der Justizvollzugsanstalt ein 
gesetzliches Rückgewährschuldverhält-
nis. Aus diesem ist die Justizvollzugs-
anstalt zum Rückgewähr der empfan-
genen Stromkostenpauschalbeträge 
verpflichtet.

Oberlandesgericht Naumburg, Beschluss 
vom 8. Juni 2012 - 2 Ws 96/12

Gründe
I.

Der Antragsteller befindet sich im 
Strafvollzug in der Justizvollzugsan-
stalt B. Nach den Feststellungen der 
Strafvollstreckungskammer nutzt er 
mit Erlaubnis der Antragsgegnerin in 
seinem Haftraum seit September 2010 
ein Fernsehgerät und einen Wasserko-
cher sowie seit Januar 2011 ein Radio. 
Vor Erteilung der Erlaubnisse hatte 
der Antragsteller eine „Belehrung“ un-

terzeichnet, wonach Gefangene eine 
monatliche Energiekostenpauschale 
von jeweils 2,00 € für die Nutzung von 
Fernsehgeräten, Radios, Kaffeemaschi-
nen usw. zu entrichten haben und der 
Antrag auf Erteilung einer Nutzungser-
laubnis zugleich das Einverständnis mit 
der Abbuchung des Geldbetrages be-
inhalte. Ohne Einverständniserklärung 
lehnt die Antragsgegnerin die Nutzung 
von Elektrogeräten in den Hafträumen 
der Strafgefangenen ab. Seit der Erlaub-
niserteilung bucht die Antragsgegnerin 
am 10. eines jeden Monats für jedes 
Gerät 2,00 € und seit Januar 2011 für 
den Kabelempfang 1,50 € von Hausgeld 
des Antragstellers ab. 

Am 13. März 2011 beantragte der An-
tragsteller bei der Antragsgegnerin 
die Rückbuchung der abgebuchten 
Stromkostenpauschalen und ferner 
des Entgelts für den Kabelanschluss. 
Die Nutzung der drei Geräte zähle zum 
Grundbedarf eines Strafgefangenen 
und sei kostenfrei. 

Den Antrag hat die Antragsgegnerin mit 
Bescheid vom 21. März 2011 abgelehnt 
und ihre Entscheidung auf die Allge-
meinverfügung (AV) des Ministeriums 
der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 15. November 2002 - Az.: 4544-
304.1 – (JMBl. LSA 2002, 327), zuletzt 
geändert durch Verwaltungsvorschrift 
vom 14. Dezember 2007 (JMBl. LSA 
2007, 352) gestützt. Gemäß der AV 
sind Strafgefangene zur Angleichung 
des Lebens im Justizvollzug an die all-
gemeinen Lebensverhältnisse an den 
Kosten des Vollzuges angemessen zu 
beteiligen, die durch Energieverbrauch 
infolge Betriebes von Netzstromgeräten 
entstehen; die Höhe der Kostenbetei-
ligung wurde einheitlich auf 2,00 € je 
Gerät festgesetzt, ohne dass es inso-
weit auf Geräteart und individuellen 
Verbrauch ankäme. Nach Ansicht der 
Antragsgegnerin zählten die vom An-
tragsteller betriebenen Geräte nicht 
zum Grundbedarf. Die Beteiligung sei 
angemessen. Ausführungen zum Ent-
gelt für den Kabelanschluss enthält der 
Bescheid nicht. 

Mit dem am 29. März 2011 beim Land-
gericht Stendal eingegangenen Sch-
reiben vom 22. März 2011 hat der An-
tragsteller einen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung angebracht, mit dem er 
die Aufhebung der behördlichen Ent-
scheidung und die Verpflichtung der 
Antragsgegnerin begehrt hat, die Be-
träge zurück zu buchen. Für die Erhe-
bung von Stromkosten bestünde keine 
Rechtsgrundlage. Es sei unzulässig, die 
Erlaubnis zum Besitz von Elektrogeräten 
von der Einwilligung eines Strafgefan-
genen in die Zahlung der Stromkosten 
abhängig zu machen. 

Die Antragsgegnerin hat in ihrer Er-
widerung die Ausführungen aus dem 
angegriffenen Bescheid konkretisiert 
und vertieft sowie zu dem Kabelan-
schluss ausgeführt, dass keine Gebühr 
für den Kabelempfang (Satelliten- bzw. 
Kabelanschluss) erhoben werde. 

Die Strafvollstreckungskammer hat den 
Antrag am 5. März 2012 als unzulässig 
verworfen, soweit der Antragsteller 
die Rückbuchung der Belastungen bis 
zum März 2010 begehrt hat. Im Übrigen 
hat die Kammer den Bescheid vom 21. 
März 2011 aufgehoben und die Antrags-
gegnerin verpflichtet, den Antrag auf 
Rückbuchung neu zu bescheiden. Der 
Antragsteller habe keinen Anspruch auf 
die unentgeltliche Bereitstellung von 
Strom für die im Haftraum genutzten 
Geräte. Allerdings belegten weder die 
AV noch der Vortrag der Antragsgegne-
rin, wie die Pauschale bestimmt worden 
sei; sie sei deshalb nicht nachzuvollzie-
hen. Die Pauschale entspräche nicht den 
eigenen Vorgaben einer angemessenen 
Kostenbeteiligung. Die Kammer hat für 
ein Fernseh- und ein Radiogerät sowie 
einen Wasserkocher aufgrund des von 
der Antragsgegnerin zu entrichtenden 
Entgelts von 0,18 Cent je Kilowattstun-
de Vergleichrechnungen durchgeführt. 
Danach liegen die monatlichen Strom-
kosten für die genannten Geräte mit 
1,53 € für ein Fernsehgerät, 0,23 € für 
ein Radiogerät und 1,37 € für einen 
Wasserkocher deutlich unter den von 
der Antragsgegnerin veranschlagten 
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2,00 € je Gerät. Hinsichtlich des Entgelts 
für den Kabelanschluss sei bei der Neu-
bescheidung zu berücksichtigen, dass 
dieser nach dem Vortrag der Antrags-
gegnerin nicht erhoben werde. 

Gegen die ihm am 9. März 2012 zuge-
stellte Entscheidung des Landgerichts 
wendet sich der Antragsteller mit seiner 
Rechtsbeschwerde vom 4. April 2012. 

In ihrer Gegenerklärung vom 23. April 
2012 hat die Antragsgegnerin ausge-
führt, dass alle entscheidungsrelevan-
ten Tatsachen von der Strafvollstre-
ckungskammer zutreffend gewürdigt 
worden seien. Das Ministerium für 
Justiz und Gleichstellung des Landes 
Sachsen-Anhalt erachtet die Rechts-
beschwerde für unzulässig i.S.d. § 116 
Abs. 1 StVollzG. Der Antragsteller habe 
keinen Anspruch auf die kostenfreie 
Bereitstellung von Strom in seinem 
Haftraum. Er werde durch die Antrags-
gegnerin entsprechend dem gesetzli-
chen Maßstab umfassend versorgt. Die 
AV werde gegenwärtig in Anlehnung an 
die gegenwärtige Rechtsprechung auf 
Nachvollziehbarkeit und Angemessen-
heit überprüft. 

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig. 
Die Überprüfung der angefochtenen 
Entscheidung ist zur Fortbildung des 
Rechts und zur Sicherung einer ein-
heitlichen Rechtsprechung geboten 
(§§ 116 Abs. 1, 118 StVollzG). Sie gibt 
Anlass, zu den Anforderungen an die 
Bestimmung einer angemessenen Be-
teiligung an den Energiekosten für im 
Haftraum genutzte Elektrogeräte Stel-
lung zu nehmen und die hierzu bereits 
aufgestellten Leitsätze zu festigen und 
zu konkretisieren.

2. a) Die Rechtsbeschwerde ist unbe-
gründet, soweit der Antragsteller die 
Verpflichtung der Antragsgegnerin be-
gehrt hat, die bis März 2010 von seinem 
Hausgeld abgebuchten Stromkosten 
für das Fernsehgerät und den Wasser-
kocher zurück zu buchen. 

Gemäß § 112 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
muss der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung binnen zwei Wochen ab 
Zustellung oder schriftlicher Bekannt-
gabe eingelegt werden. Ohne schriftli-
che Bekanntgabe oder bei Erlass eines 
Realaktes kann in entsprechender An-
wendung von § 113 Abs. 3 StVollzG der 
Antrag nur bis zum Ablauf eines Jahres 
gestellt werden (OLG Frankfurt/M. NJW 
2003, 2843, 2844; OLG Jena bei Matzke 
NStZ 2001, 414; Schuler/ Laubenthal 
a.a.O., § 112 Rn. 2; Arloth, StVollzG, 
3.Aufl., § 109 Rn.  3; Calliess/ Müller-
Dietz, StVollzG, 11. Aufl., § 112 Rn. 1). 
Gesonderte schriftliche Bescheide über 
die Abbuchungen sind nicht ergangen. 
Ausgehend von der nicht zu beanstan-
deten landgerichtlichen Feststellung, 
dass die Abbuchungen jeweils am 10. 
eines Monats erfolgten, war die Frist bei 
Antragstellung bis einschließlich März 
2010 abgelaufen.

b) Die Rechtsbeschwerde hat mit der 
Sachrüge Erfolg, soweit der Antragstel-
ler die Verpflichtung der Antragsgegne-
rin begehrt, die von seinem Hausgeld 
im Zeitraum vom April 2010 bis Februar 
2012 abgebuchten Stromkosten zurück 
zu buchen. 
 
aa) Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes vom 28. 
August  2006 (BGBl. I S. 2034) werden 
die Rechte der Strafgefangenen in Sach-
sen-Anhalt bis zum Inkrafttreten eines 
Landesgesetzes weiterhin durch das 
Strafvollzugsgesetz (StVollzG) geregelt 
(§ 125 a Abs. 1 GG). Das Strafvollzugsge-
setz enthält keine gesetzliche Regelung 
zur Beteiligung von Strafgefangenen an 
Stromkosten. 

Auch ohne gesetzliche Regelung oder 
Ermächtigung ist es grundsätzlich zuläs-
sig, Strafgefangene auf der Grundlage 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 
an den Stromkosten für die Nutzung 
solcher Elektrogeräte zu beteiligen, 
deren Nutzung nicht zu dem Grund-
bedarf gehört, der einem Gefangenen 
von der Justizvollzugsanstalt kostenfrei 
zu gewähren ist. Der rechtliche Ansatz 

des Landgerichts zur Kostenbeteiligung 
des Antragstellers entspricht der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung, wonach 
neben den Haftkosten für Unterkunft 
und Verpflegung für Leistungen der 
Vollzugseinrichtung, die über den 
Grundbedarf des Strafgefangenen hi-
nausgehen - wie die Stromversorgung 
im Haftraum genutzter elektrischer Ge-
räte - Pauschalbeiträge in angemes-
senem Umfang erhoben werden kön-
nen, wenn die jeweilige Leistung nicht 
zur sachgerechten Durchführung des 
Strafvollzuges erforderlich ist oder ihre 
kostenfreie Gewährung keinem Gebot 
effektiven Grundrechtsschutzes ent-
spricht (OLG Celle NStZ 2005, 288; OLG 
Koblenz ZfStrVo 2006, 177; 2006 179; 
OLG Jena NStZ 2006, 697; OLG Nürn-
berg Forum Strafvollzug 2009, 40; OLG 
Dresden StV 2008, 89; Senat, Beschluss 
vom 5.  Dezember 2011, 2 Ws 143/11; 
Arloth a.a.O., § 50 Rn. 2). Die Geltend-
machung von Stromkosten über die 
Grundversorgung hinaus entspricht 
auch den grundsätzlichen Prinzipien 
des Strafvollzugsgesetzes, insbeson-
dere dem Angleichungsgrundsatz des 
§ 3 StVollzG. Der in der Literatur teilwei-
se vertretenen gegenteiligen Ansicht 
(Calliess/ Müller-Dietz a.a.O., § 19 Rn. 
7 m.w.N.; Kellermann/ Köhne in: AK-
StVollzG, 6. Aufl., § 19 Rn. 7 und Däubler/ 
Spaniol in AK-StVollzG, § 50 Rn. 13ff.; 
Köhne NStZ 2009, 130, 133), auf die der 
Antragsteller seine Rechtsbeschwerde 
stützt, folgt der Senat nicht. 

Nicht anderes folgt daraus, dass nun-
mehr in den Strafvollzugsgesetzen der 
Länder Bayern (Art. 73 BayStVollzG), 
Hamburg (§ 49 Abs. 3 HambStVollzG), 
Hessen (§ 43 Abs. 5 Satz 1 und 2 HStVoll-
zG) und Niedersachsen (§ 52 Abs. 1 Satz 
1 und 2 Nr. 4 NJVollzG) eine Beteiligung 
der Strafgefangenen an den Strom- und 
Betriebskosten für von ihnen genutzten 
Elektrogeräte, die über den Grundbe-
darf hinausgehen, gesetzlich geregelt 
ist. Die jeweiligen Gesetzgeber haben 
damit nur die bisherige, durch rich-
terliche Rechtsanwendung geprägte 
Rechtslage gesetzlich fortgeschrieben. 
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Grundsätzlich ist daher gegen die 
Beteiligung von Strafgefangenen an 
den Stromkosten nichts einzuwenden, 
wobei in Sachsen-Anhalt als Rechts-
grundlage ausschließlich eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
der Justizvollzugsanstalt und den Straf-
gefangenen auf der Grundlage der AV 
vom 15. November 2002 in Betracht 
kommt (Senat, Beschluss vom 5. De-
zember 2011, 2 Ws 143/11).

bb) Das Landgericht ist der Ansicht, dass 
der Antragsteller keinen Anspruch auf 
die unentgeltliche Bereitstellung von 
Strom zum Betrieb eines Fernseh- sowie 
Radiogerätes sowie eines Wasserkoches 
habe, weil er seinen Grundbedarf an 
Information, Bildung und Unterhaltung 
(§ 69 Abs. 1 Satz 1 und 2 StVollzG) sowie 
an Heißgetränken auf andere Weise be-
friedigen könne. Die Antragsgegnerin 
sei berechtigt, die Nutzungserlaubnisse 
von der Zahlung einer gerätebezoge-
nen Stromkostenpauschale abhängig 
zu machen. 

Im Ergebnis bedarf es keiner Entschei-
dung, ob die Nutzung der betreffenden 
Geräte dem Grundbedarf zuzurechnen 
ist. Die Vereinbarung über die Stromkos-
tenpauschale entfaltet schon aus ande-
ren Gründen keine Bindungswirkung 
gegenüber dem Antragsteller. 

Die von der Antragsgegnerin herange-
zogene Allgemeinverfügung vom 15. 
November 2002 lässt nur die Vereinba-
rung einer angemessenen Kostenbe-
teiligung, nicht aber eine vollständige 
Kostenübernahme zu (vgl. Nummer 1 
der AV vom 15. November 2002; Senat, 
Beschluss vom 5. Dezember 2011, 2 
Ws 143/11; vgl. auch: OLG  Hamburg, 
Beschluss vom 4. Februar 2011, 3 Vollz 
(Ws) 3/11 - zitiert in Juris). 

Nach den – von der Antragsgegnerin 
nicht angegriffenen und daher für den 
Senat bindenden – Feststellungen des 
Landgerichts entspricht die Höhe der 
Stromkostenpauschale nicht den Vo-
raussetzungen einer angemessenen 
Kostenbeteiligung. Mit der aufgrund 

der AV des Ministeriums der Justiz ver-
einbarten Pauschale von 2,00 € pro Elek-
trogerät werden die Stromkosten nicht 
nur vollständig gedeckt. Die Pauschale 
übersteigt sogar die der Antragsgegne-
rin durch den Energieverbrauch entste-
henden Kosten beträchtlich, teilweise 
– für das Radiogerät – um ein Vielfa-
ches. Die Pauschale führt somit zu ei-
ner rechtlich unzulässigen mittelbaren 
Finanzierung des Grundbedarfes und 
der sonstigen Haftkosten. Selbst wenn 
sich im konkreten Einzelfall die Pauscha-
le bezogen auf ein bestimmtes Gerät 
mit anderen Nutzungs- und Leistungs-
parametern als angemessen erweisen 
sollte, ist die einheitliche Pauschale von 
2,00 € je Gerät unangemessen. Eine für 
alle Elektrogeräte einheitlich geltende 
Stromkostenpauschale, die sich maß-
geblich an den Gerätearten mit dem 
höchsten Energieverbrauch orientiert, 
verfehlt den mit einer pauschalen Be-
teiligung verfolgten Zweck und ist un-
verhältnismäßig. 

Soweit in der Rechtsprechung teilweise 
eine Stromkostenpauschale von 1,75 
€ (OLG Celle NStZ 2005, 288, 289) oder 
2,00 € gebilligt worden ist (OLG Koblenz 
ZfStrVo 2006, 177, 179; 2006, 179, 181), 
bezog sich die Pauschale auf die Nut-
zung mehrerer Elektrogeräte.

Aufgrund welcher Erwägungen die 
Stromkostenpauschale festgesetzt wur-
de, hat die Strafvollstreckungskammer 
nicht explizit festgestellt. Offenkundig 
- und insoweit maßgeblich - liegt der 
Pauschale aber keine Kalkulation zu-
grunde, mit der gerätebezogen der von 
den Strafgefangenen tatsächlich verur-
sachte durchschnittliche Elektroener-
gieverbrauch ermittelt wurde, soweit 
er über den Grundbedarf hinausgeht 
(vgl. Senat, Beschluss vom 5. Dezember 
2011, 2 Ws 143/11). Bereits die absolu-
te Höhe und die unterschiedslos für 
alle Gerätearten einheitlich festgesetz-
te Pauschale sprechen dagegen. Die 
Festsetzung der Stromkostenpauschale 
auf 2,00 € pro Gerät stellt sich daher 
als willkürlich und die AV insoweit aus 
diesem Grund als rechtswidrig dar. 

Eine Finanzierung des Grundbedarfes 
und der sonstigen Haftkosten über die 
im Strafvollzugsgesetz geregelten Fäl-
le hinaus ist von der Rechtsordnung 
nicht gedeckt. Die auf eine willkürlich 
vorgenommene einseitige Leistungs-
bestimmung gestützte Vereinbarung 
über die zu entrichtenden Stromkosten-
pauschale ist nichtig, denn die vom An-
tragsteller versprochene Leistung des 
Antragstellers ist deutlich überhöht und 
damit unangemessen (vgl. §§ 54 Satz 2, 
56 Abs. 1 Satz 2, 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG). 

Die Antragsgegnerin kann daher aus 
dieser Vereinbarung keinen Anspruch 
auf Zahlung einer Stromkostenpau-
schale ableiten. Die Nichtigkeit umfasst 
die gesamte Vereinbarung über die vom 
Antragsteller zu entrichtenden Strom-
kostenpauschale. Sie ist nicht, wovon 
das Landgericht dem Anschein nach 
aber ausgegangen ist, auf die Höhe 
der Pauschale beschränkt. Anders als in 
den Strafvollzugsgesetzen der Länder, 
die eine Beteiligung von Strafgefan-
genen an den Stromkosten vorsehen 
und damit selbst eine Rechtsgrundlage 
enthalten (vgl. Art. 73 BayStVollzG; § 
49 Abs. 3 HambStVollzG; § 43 Abs. 5 
Satz 1 und 2 HStVollzG; § 52 Abs. 1 
Satz 1 und 2 Nr. 4 NJVollzG), existiert in 
Sachsen-Anhalt keine gesetzliche Rege-
lung. Dies schließt zwar die Erhebung 
von Stromkostenpauschalen aufgrund 
öffentlich-rechtlicher vertraglicher Ver-
einbarung nicht aus (dazu oben). Da 
sich indes die einzig als Rechtsgrundla-
ge in Betracht kommende AV vom 15. 
November 2002 als rechtswidrig und 
die darauf beruhende Vereinbarung als 
nichtig erwiesen haben, ist für eine rück-
wirkende einseitige Vertragsanpassung 
oder Vereinbarung über die Stromkos-
tenpauschale kein Raum.

cc) Infolge der Nichtigkeit der Vereinba-
rung besteht zwischen dem Antragstel-
ler und der Antragsgegnerin ein gesetz-
liches Rückgewährschuldverhältnis, die 
Antragsgegnerin ist zur Rückgewähr der 
empfangenen Stromkostenpauscha-
len verpflichtet (vgl. Kopp/ Ramsauer, 
VwVfG, 12. Aufl., § 59 Rn. 31; Bonk in: 
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Stelkens/ Bonk/ Sachs, VwVfG, 7. Aufl., 
§ 59 Rn. 65). 

Die vom Landgericht für den Zeitraum 
von April 2010 bis Februar 2012 fest-
gestellten monatlichen Abbuchungs-
beträge von 2,00 € je Gerät ergeben 
insgesamt einen zurück zu buchenden 
Betrag von 120,00 €. 

c) Gleichfalls Erfolg hat die Rechtsbe-
schwerde, soweit der Antragsteller die 
Verpflichtung der Antragsgegnerin be-
gehrt hat, das im Zeitraum vom Januar 
2011 bis Februar 2012 abgebuchten 
Entgelt für den Kabelanschluss zurück 
zu buchen. 

Die Abbuchung erfolgte ohne Rechts-
grund. Die Antragsgegnerin hat in ihrer 
Stellungnahme vom 16. Juni 2011 an-
gegeben, dass „eine separate Gebühr 
für den Kabelempfang (Satelliten- bzw. 
Kabelanschluss) in keinem Fall erhoben“ 
werde. Eines Rechtsgrundes für die Er-
hebung des Kabelentgeltes hat sich die 
Antragsgegnerin weder im angegriffe-
nen Bescheid vom 21. März 2011 noch 
in ihrer Antragserwiderung berühmt. 
Durch ihre Erklärung vom 16. Juni 
2011 hat sie vielmehr zum Ausdruck 
gebracht, dass ihr kein Rechtsgrund zur 
Abbuchung des Kabelentgeltes zusteht. 
Dies hat auch die Strafvollstreckungs-
kammer, wenngleich mit anderer For-
mulierung, so festgestellt. 

Das Landgericht hat - von der Antrags-
gegnerin unangegriffen - ferner festge-
stellt, dass die Antragsgegnerin entge-
gen ihrer obigen Erklärung im Zeitraum 
von Januar 2011 bis zur gerichtlichen 
Entscheidung jeweils am Monatszehn-
ten vom Hausgeld des Antragstellers 
1,50 € abgebucht hat. Die vom Landge-
richt für den Zeitraum von Januar 2011 
bis Februar 2012 festgestellten monat-
lichen Abbuchungsbeträge ergeben 
insgesamt einen zurück zu buchenden 
Betrag von 21,00 €. 

Der Anspruch auf Rückbuchung des 
zu Unrecht abgebuchten Entgelts war 
damit aufgrund der getroffenen Fest-

stellungen bereits bei Erlass der ange-
fochtenen Entscheidung der Strafvoll-
streckungskammer entscheidungsreif. 
Dem Antragsteller steht insoweit ein 
Anspruch auf Folgenbeseitigung (§ 115 
Abs. 2 Satz 2 StVollzG) zu.

d) Da die Sache spruchreif ist (§ 119 Abs. 
1, Abs. 4 Satz 1 und 2 StVollzG), verpflich-
tet der Senat die Antragsgegnerin zur 
Rückbuchung der Belastungsbeträge. 


